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An die Vorsitzende,  

des Jugendhilfeauschusses 

Frau Beate Nielsen,   

des Kreises Rendsburg-Eckernförde                                                         

Kaiserstraße 8  

24768 Rendsburg 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

die SSW-Kreisfraktion beantragt das Schreiben des Geschäftsführers der KOSOZ AöR 

(Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise des 

öffentlichen Rechts) vom 31. März 2025 an die Landräte und Fraktionsvorsitzende der 

Kreise als ordentlichen Tagesordnungspunkt zum nächsten Jugendhilfeausschuss am 

14. Mai 2025 aufzunehmen. 

Der Jugendhilfeausschuss möge über das Schreiben und das weitere Vorgehen 

beraten. 

Der Sachverhalt ergibt sich aus der im Anhang befindlichen Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sascha Nehmert 

Fraktionsvorsitzender SSW-Kreisfraktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

Stellungnahme Dipl.-Päd. Werner Zeiss 
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Sehr geehrte Frau Nielsen, 

wie telefonisch besprochen, hier meine Stellungnahme zum Schreiben von KOSOSZ 

AöR vom 31.2.2025. 

 

Kurzfassung: 

 

1. KOSOZ AöR bietet an, zum 1.1.2026 das Vertragsmanagement im Bereich der 

Jugendhilfe zu übernehmen, nachdem das Vertragsmanagement im Bereich der 

Eingliederungshilfe schon von dort geführt wird. 

 

2. Der Landesrechnungshof hat das Vertragsmanagement von KOSOZ AöR im 

Bereich der Eingliederungshilfe im Jahr 2020 deutlich und differenziert kritisiert. 

 

3. Das vorliegende Angebot von KOSOZ AöR bezieht sich ausschließlich auf 

betriebswirtschaftliche Aspekte der Leistungsvereinbarungen (Stichwort „spitze 

Feder“). Im Gegensatz zur Eingliederungshilfe ist in der Jugendhilfe die 

Qualitätskontrolle und -entwicklung gesetzliche Aufgabe der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe. 

 

4. Aufgrund der einseitig betriebswirtschaftlich ausgerichteten Vorgehensweise von 

KOSOZ AöR wäre eine Übertragung dorthin insofern auch nicht zielführend, weil 

die Qualitätskontrolle und -entwicklung weiter vom Kreis geleistet werden muss, 

jedenfalls wird im Angebot von KOSOZ AöR zu diesem Thema keine Aussage 

gemacht. 

 

5. Nach der Verlagerung des Vertragsmanagements auf KOSOZ AöR wäre eine 

parlamentarische Kontrolle nur noch sehr eingeschränkt möglich. 

 

6. Demgegenüber stellt der Landesrechnungshof klar, dass auch nach Übertragung 

des Vertragsmanagements auf KOSOZ AöR die Verantwortung für die Durch- 

führung weiter beim Kreis bleibt. 

 

7. Nach Aussage von KOSOZ AöR würde die Überlassung „vorerst“ teurer als bei der 

jetzigen Struktur. 

 

8. Wenn eine Mehrheit der Kreise oder sogar alle Kreise das Vertragsmanagement 

KOSOZ AöR überlassen würden, entstünde dort ein Monopol. Die Kreise könnten 

aufgrund eines Mangels an qualifiziertem Personal diese Aufgabe nur schwer 

wieder zurückholen. 
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Langfassung: 

 

Mit dem beigefügten Schreiben vom 31.3.2025 wendet sich der geschäftsführende 

Vorstand der KOSOZ AöR (Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig- 

holsteinischen Kreise Anstalt des öffentlichen Rechts), Herr Dr. Fahlbusch, an die 

Landräte der Kreise und die Fraktionsvorsitzenden. 

 

In dem sechsseitigen Schreiben geht es um ein Projekt der KOSOZ AöR zur 

Vorbereitung der Übernahme des Vertragsmanagements im Bereich des SGB VIII 

(Jugendhilfe) mit demZiel, ab dem 1.1.2026 in allen Kreisen diese Aufgabe zu 

übernehmen. 

 

KOSOZ AöR hat bisher sowohl das Vertragsmanagement als auch die 

Qualitätskontrolle (seit 2020) im Bereich des SGB IX (Eingliederungshilfe) für die 

Kreise übernommen. 

 

Der Landesrechnungshof hat in seinen am 7.7.2020 veröffentlichten „Bemerkungen 

2020 zum Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2018“ auf 13 Seiten differenziert und 

deutlichdas Vertragsmanagement der KOSOZ im Bereich SGB IX kritisiert. 

 

Quelle: https://landesrechnungshof-sh.de/file/bemerkungen_2020_tz27.pdf 

 

Dort wird auch festgestellt: “Die Verantwortung für das Verhandlungsergebnis liegt 

weiterhin beim Eingliederungshilfeträger“ (S.9), d.h. bei den Kreisen. 

 

Der Text von Herrn Dr. Fahlbusch unterstellt in Bezug auf die Leistungsvereinbarungen 

inder Jugendhilfe pauschal, „dass die Wahrnehmung der Aufgaben in den 

Kreisverwaltungen qualitativ und quantitativ höchst unterschiedlich erfolgt, was sich 

wiederum auf die Verhandlungsergebnisse unmittelbar auswirkt“(S.1). 

 

In welche Richtung die Arbeit von KOSOZ nach Übernahme der Verantwortlichkeit von 

den Kreisen gehen soll ,zeigt diese Formulierung, wonach “...bei einer Intensivierung 

der Prüfungstiefe sowie der Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Zustimmung zu 

denInvestitionsaufwendungen und deren spitzer Abrechnung eine Abflachung der 

Kostenkurve(sprich der Leistungsausgaben) möglich wäre“... 

 

Konkret wird dazu berichtet, dass sich die Ausgaben für eine 10er-Wohngruppe um 

36.000€ pro Jahr senken lassen, wenn die Erfahrungsstufe bei der Einstufung von 

Erzieherinnen und Erziehern pauschal von 4 auf 3 abgesenkt wird. 

 

Die aktuelle Personalsituation in der stationären Jugendhilfe ist nach meiner 

beruflichen Erfahrung jedoch von einem großen Mangel gekennzeichnet; Stellen 

können nicht besetzt werden, so dass die Träger gezwungen sind, entweder 

übertariflich zu bezahlen und/oder besondere Vergünstigungen zu gewähren. 

 

An anderer Stelle wird angemerkt: “In den Sachkosten herrscht offenbar eine größere 

Bereitschaft zu teureren Ausstattungen und höheren Aufwendungen im SGB VIII“, dies 

im 

https://landesrechnungshof-sh.de/file/bemerkungen_2020_tz27.pdf
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Vergleich zu den Erfahrungen von KOSOZ im SGB IX. Im einzelnen werden u.a. „KfZ 

(Anzahl und Ausstattung) und Telekommunikation (Telefonie, Datenvolumen, 

Ausstattung) genannt. 

 

Die einseitige Ausrichtung von KOSOZ AöR auf „spitze Abrechnung“ lässt vollkommen 

die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle (und -entwicklung!) durch die 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe außer Acht. Während im Bereich der 

Eingliederungshilfe diese bei den Rehabilitationsträgern liegen, wobei die öffentlichen 

nicht dazu zählen, wird die den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, in unserem Fall 

dem Kreis Rendsburg Eckernförde, übertragene Aufgabe der Anwendung, 

Weiterentwicklung und Überprüfung der „Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung 

der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung“ (§ 79a SGB VIII) 

von KOSOZ nicht übernommen; der Kreis müsste also weiterhin Personal vorhalten, 

um eine rechtlich verbindliche Qualitätsentwicklung und -kontrolle zu gewährleisten. 

 

Im Schreiben vom 31.3.2025 wird an keiner Stelle Bezug auf die Qualität der in der 

Jugendhilfe genommen. 

 

KOSOZ berücksichtigt zudem nicht die grundsätzlich andere Ausgangssituation im 

Bereich der Jugendhilfe: Im Gegensatz zur Eingliederungshilfe gibt es hier seit 2020 

keinen Rahmenvertrag auf Landesebene mehr, der gem. § 78f SGB VIII vorgesehen 

ist. Ersatzweise müssen die Kreise und die kreisfreien Städte jeweils eigene 

Vereinbarungen schließen. Diese Vereinbarungen können auch einen grundsätzlichen 

Charakter haben. 

 

Für jede Anstalt öffentlichen Rechts muss es eine Aufsichtsbehörde geben. Auf der 

website von KOSOZ AöR gibt es dazu keine Angaben. Nach meiner Kenntnis ist eine 

effektive parlamentarische Kontrolle, z.B. durch den Jugendhilfeausschuss, nicht 

möglich. 

 

Herr Dr. Fahlbusch räumt selbst ein, dass „...die Verwaltungskosten nach Übernahme 

des Vertragsmanagements SGB VIII...zunächst einmal höher sind...“ und stellt in 

Aussicht, dass Kürzungen bei den Leistungsvereinbarungen diese Mehrkosten 

aufwiegen könnten. 

 

Und schließlich würde durch den Personalabbau in den Kreisen KOSOZ AöR eine 

Monopolstellung erhalten, wie mir gegenüber Herr Dr. Fahlbusch in einem längeren 

Telefonat am 1.1.2025 einräumte. Marktwirtschaftlich ist jedes Monopol problematisch. 

 

Werner Zeiss 

Dipl.-Päd. 

 

27.4.2025 















Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Fachbereich Jugend, Familie und Bildung

06.05.2025

Vermerk zur Eingabe der SSW Fraktion vom 30.04.2025 zum Schreiben der Kosoz
vom 31.03.2025

Das Projekt zur Verhandlungsführung der Kosoz wurde initiativ durch die Landrätekon-
ferenz beschlossen. Im Rahmen der Projektlaufzeit erfolgten in den Kreisen Pinneberg,
Herzogtum Lauenburg und Plön vereinzelt Verhandlungen der Kosoz. Eine fundierte
Evaluation der Verhandlungsergebnisse steht noch aus und ist für die Jahresmitte 2025
vorgesehen. Im Zuge des Projektes erfolgte eine Anpassung der Organisationssatzung
der Kosoz, sodass diese nunmehr qua Satzung Verhandlungen im Rechtskreis des
SGB VIII für die örtlichen Jugendämter übernehmen kann. Zudem verabschiedete der
Verwaltungsrat ein entsprechendes Preisblatt.

Die Verwaltung hat bereits im Jugendhilfeausschuss am 05.02.2025 im Bericht der Ver-
waltung über das Projekt der Kosoz und das Vorgehen der Verwaltung mündlich berich-
tet.

Vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 wird die Kosoz insgesamt 35 Verhandlungen von
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen in der stationären Jugendhilfe nach den §§ 77
und 78a ff SGB VIII durchführen.
Dies in enger Abstimmung zur Verhandlungsstrategie und zu Beginn unter Aufsicht des
Leiters der Wirtschaftlichen Jugendhilfe Herrn Hofmann und dem Fachdienstleiter des
Jugend- und Sozialdienstes Herrn Mehnert. Die Fallauswahl erfolgt durch die Kreisver-
waltung. Dabei wird auf eine möglichst heterogene Fallauswahl geachtet, die nach Ab-
schluss des Projektzeitraumes eine objektive Evaluation der Verhandlungsergebnisse
zulässt. Die Ergebnisse der Verhandlungsphase sollen im Jugendhilfeausschuss im
Frühjahr 2026 vorgestellt werden, sodass der Ausschuss, vor dem Hintergrund des
Evaluationsberichtes der Verwaltung, eine fundierte Entscheidung zur weiteren Ausge-
staltung der Verhandlungsführung im Kreis Rendsburg-Eckernförde treffen kann.

Vor diesem Hintergrund ist nach Einschätzung der Verwaltung derzeit keine fundierte
Entscheidung in der Sache möglich und erforderlich. An die Fristsetzung des Ge-
schäftsführers der Kosoz fühlt sich die Verwaltung nicht gebunden. Die generalistischen
Aussagen zur Verhandlungsführung der Kreise in Schleswig-Holstein sind, bezogen auf
den Kreis Rendsburg-Eckernförde, nicht zutreffend.

gez. Flemming Caruso Mohr
FBL Jugend, Familie und Bildung
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